
 

FNP-Änderung „FFPV-Anlage Henn“ Nr. J-2023-5F 
Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen 
 

Stand: Behördenbeteiligung (Anschreiben vom 22.01.2024, Frist bis 23.02.2024) 
 
 

Träger öffentlicher Belange Stellung. 
vom 

Hinweise 

01 Regierungspräsidium Stuttgart 
Referat 21 16.02.2024 Hinweis 

02 Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Abteilung 9 Geologie 

20.02.2024 Hinweis 

03 Regierungspräsidium Freiburg 
Abteilung 8 Forst 23.02.2024 nein 

04 Regionalverband Heilbronn-Franken 22.02.2024 Hinweis 
05 Landratsamt Schwäbisch Hall 

Bau- und Umweltamt 23.02.2024 Hinweis 

06 Netze BW GmbH   
07 Netzgesellschaft Ostwürttemberg 

DonauRies GmbH 13.02.2024 nein/kwB 

08 Zweckverband 
Wasserversorgung Jagstgruppe 26.01.2024 nein 

09 Zweckverband 
Nordostwasserversorgung Crailsheim 26.01.2024 nein 

10 terranets bw GmbH 22.01.2024 nein 
11 Bundesnetzagentur 

Referat 226/Richtfunk 22.02.2024 nein 

12 Deutsche Telekom Technik GmbH 19.02.2024 nein 
13 unitymedia  

Kabel BW 16.02.2024 nein 

14 Gemeindeverwaltung Kreßberg 06.02.2024 nein 
15 Gemeindeverwaltung Fichtenau 26.02.2024 nein/kwB 
16 Gemeindeverwaltung Obersontheim   
17 Gemeindeverwaltung Jagstzell 25.01.2024 nein 
18 Gemeindeverwaltung Wallhausen 22.01.2024 nein 
19 Gemeindeverwaltung Bühlertann   
20 Gemeindeverwaltung Schnelldorf 25.01.2024 nein 
21 Stadtverwaltung Ilshofen   
22 Stadtverwaltung Kirchberg/Jagst   
23 Stadtverwaltung Vellberg   
24 Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Ellwangen, 

Bürgermeisteramt Ellwangen 16.02.2024 nein 

25 Gemeindeverwaltungsverband Oberes Bühlertal, 
Bürgermeisteramt Bühlerzell   

26 Gemeindeverwaltungsverband Ilshofen-Vellberg, 
Bürgermeisteramt Ilshofen   

27 Gemeindeverwaltungsverband Brettach/Jagst, 
Bürgermeisteramt Rot am See   

28 Gemeindeverwaltungsverband Fichtenau, 
Bürgermeisteramt Fichtenau   

29 Jägervereinigung 
Crailsheim e.V.   

kwB=keine weitere Beteiligung erforderlich 
 
 
Öffentliche Auslegung vom 22.01.2024 bis 23.02.2024 
 
 

Stellungnahmen Bürger Stellung. 
vom 

Hinweise 

30 Bürger 12.02.2024 Hinweis 
 
Hinweis: Aus Datenschutzgründen dürfen personenbezogene Daten wie z.B. Namen, Adressen 
nicht weitergegeben werden. 
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1.1 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
Stellungnahme vom 16.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. In der Abwägung wurde das Vorbehaltsgebiet 
für Erholung unter Punkt 1.3 der Begründung gesondert berücksichtigt. 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Die allgemeinen Hinweise Nummer 1 bis 6 werden zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen. 
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2.1 Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Stellungnahme vom 20.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Ferner wurde die Stellungnahme des Regie-
rungspräsidiums Freiburg auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung an 
den Vorhabenträger zur Beachtung im Rahmen des Baugenehmigungsver-
fahrens weitergeleitet. 
 

 

 
 

 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. 
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Wird zur Kenntnis genommen.  
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4.1 Regionalverband Heilbronn-Franken 
Stellungnahme vom 22.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 
 

 
Wird zur Kenntnis genommen. 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. In der Abwägung wurde das Vorbehaltsgebiet 
für Erholung unter Punkt 1.3 der Begründung gesondert berücksichtigt. 
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5.1 Landratsamt Schwäbisch Hall, Bau- und Umweltamt 
Stellungnahme vom 23.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Im Rahmen des FNP-Änderungsverfahrens 
wurde eine Umweltprüfung vorgenommen. Der entsprechende Umweltbe-
richt ist Teil der Verfahrensunterlagen. Darüber hinaus wurde eine spezielle 
artenschutzrechtliche Prüfung erstellt und die Ergebnisse in die Bebauungs-
plan-Unterlagen auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung eingearbeitet. 
In den nachfolgenden Punkten wird hierauf verwiesen. 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Nördlich der geplanten Freiflächenphotovol-
taikanlage befindet sich außerhalb des Geltungsbereichs des Plangebiets das 
flächenhafte Naturdenkmal „Feuchtgebiete am Stettbach“ (Nr. 8-127-1030071). 
Die Fläche wird durch die geplante Freiflächenphotovoltaikanlage nicht er-
heblich beeinträchtigt. Auf Ebene der verbindlichen Bauleitplanung ist im 
Übergang eine private Grünfläche mit einer flächenhaften Pflanzbindung ge-
plant.  
Folgendes gesetzlich geschützte Biotop nach § 33 NatSchG im Offenland wird 
durch die Planung tangiert: „Land-Schilfröhricht nördl. Reishof“ (Nr. 1-6925-
127-1066). In das bestehende geschützte Biotop wird durch die geplante Frei-
flächenphotovoltaikanlage nicht eingegriffen. Es soll auf Ebene der verbind-
lichen Bauleitplanung eine Grünfläche als Puffer angelegt werden, in der vor-
handene Strukturen durch eine Pflanzbindung (FPfb1) geschützt werden o-
der sich erweitern dürfen (M3). Die randlich liegenden geschützten Biotope 
werden durch die geplante Anlage nicht beeinträchtigt (Umweltbericht, 
Punkt 6.1.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen). 
 
Wird zur Kenntnis genommen. Innerhalb des Geltungsbereiches befinden 
sich keine Kernflächen aus dem Biotopverbund. Randlich befinden sich 
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geschützte Biotop, die den feuchten Standorten des Biotopverbandes zuge-
rechnet werden. Diese sind als Kernflächen dargestellt. Die erweiterten Kern-
räume ragen leicht in den Geltungsbereich hinein. Die Suchräume, die die 
Kernflächen verbinden ragen flächig in den Geltungsbereich hinein. Auf den 
Umweltbericht im parallelen Bebauungsplanverfahren wird verwiesen (vor-
habenbezogener Bebauungsplan „Freiflächenphotovoltaikanlage Henn“ in 
Reishof“. 
 

 

 
 

 
Im Rahmen des parallelen Bebauungsplanverfahrens wurde eine arten-
schutzrechtliche Prüfung erstellt. In Bezug auf die Feldlerche wird folgendes 
Ergebnis festgestellt: „Das Vorhaben führt durch die geplante Umwandlung 
von Offenland zu Bauland aufgrund der der Kulissenmeidung der Feldlerche, 
die zu höheren Gebäuden und Anlagen, größeren Gehölzen oder auch zu Stra-
ßen einen Abstand von mindestens 60 m (BLOTZHEIM 1985) einhält zu einem 
Verlust von einem Revier.“ (Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP), S. 
11) Daher kommt es „zu einem Verstoß gegen die Verbotstatbestände des § 44 
Abs.1 Nr.3. Ein Verstoß gegen das Verbot des Absatzes 1 Nummer 3 liegt nicht 
vor, soweit die ökologische Funktion der von dem Vorhaben betroffenen 
Fortpflanzungsstätten im räumlichen Zusammenhang weiterhin erfüllt 
wird.“ (saP, S. 13) Im Umweltbericht wird hierzu folgendes festgestellt: 
„Dadurch, dass eine Düngung der Fläche ausgeschlossen wird und die Nut-
zung extensiv erfolgen soll, kann von einer ökologischen Aufwertung ausge-
gangen werden. Zudem können die Umzäunung und die Module selbst als 
Singwarten und Ansitzmöglichkeiten für die Nahrungssuche von Vögeln die-
nen. Eine Beeinträchtigung der randlich kartierten Lerche wird durch das An-
legen einer Buntbrache (CEF-Maßnahme) ausgeglichen.“ (Umweltbericht, 
Punkt 6.1.2. Schutzgut Tiere und Pflanzen) 
 
Die Ausführungen zu den Belangen des Arten- und Biotopschutzes sowie den 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften werden zur Kenntnis genommen. 
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30.1 Bürger 
Stellungnahme vom 12.02.2024 
 

Stellungnahme Abwägung und Beschlussvorschlag 
 

 

 

 
 
 
Im Umweltbericht, als Teil der Begründung, wird für die Fläche unter 
Punkt 6.1.7. Schutzgut Landschaft folgende Prognose abgegeben: 
„Die Ackerflächen werden in Wiesenflächen mit Solarmodulen umgewan-
delt. Durch die geplante Photovoltaikanlage kommt es zu keinen erhebli-
chen Beeinträchtigungen des Schutzgutes Landschaft.“ 
 
In nordöstlicher Richtung, Richtung Altenfelden, soll zudem auf Ebene der 
verbindlichen Bauleitplanung eine private Grünfläche festgesetzt werden. 
Diese soll zum Schutz des angrenzenden Biotopes „Land-Schilfröhricht 
nördl. Reishof“ (Nr. 1-6925-127-1066) eine Breite von 10 m (PG2: Abstandsflä-
che zum Biotop) aufweisen. Im Bereich der Grünfläche werden die vorhan-
denen Gehölzstrukturen durch eine Pflanzbindung (PFb1) erhalten und 
Sukzessionsflächen für das vorhandene Schilfröhricht bereitgestellt. Dar-
über hinaus soll als „Maßnahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwick-
lung von Boden, Natur und Landschaft“ die Entwicklung einer gewässerbe-
gleitenden Hochstaudenflur vorgesehen werden. Eine Verlängerung der be-
sehenden Schlehen-Feldhecke ist zu Gunsten der beschriebenen Maßnah-
men nicht vorgesehen. 
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